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Änderungsantrag 
des Abgeordneten Wüppesahl 

zur zweiten Beratung des Entwurfs des Haushaltsgesetzes 1990 

hier: Einzelplan 06 
Geschäftsbereich des Bundesministers des Innern 
— Drucksachen 11/5000 Anlage, 11/5556,11/5581 — 

Der Bundestag wolle beschließen: 

In Kapitel 06 09 wird der Titel 541 01 – Bundesamt für Ver-
fassungsschutz – gestrichen. 

Bonn, den 27. November 1989 

Wüppesahl 

Begründung 

Die gesamte Institution des Bundesamtes für Verfassungsschutz 
wird abgelehnt. 

Die Bespitzelung der Bürgerinnen und Bürger durch staatliche 
Behörden ist abzulehnen. Es ist nicht ersichtlich, wie das Bundes-
amt für Verfassungsschutz arbeitet und wie die Geheimhaltungs-
praxis vonstatten geht. Zudem ist die parlamentarische Kontrolle 
gar nicht bzw. nur unzureichend gegeben. 




